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RS OGH 1980/3/20 7Ob797/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1980

Norm

WEG 1975 §13 ff

WEG 1975 §17

WEG 1975 §19

Rechtssatz

Auch wenn der Verwalter auf einen Wohnungseigentumsbewerber entfallende Zahlungen aus seinem Vermögen

vorgeschossen hat, ist er selbst dann nicht als Geschäftsführer ohne Auftrag zu betrachten, wenn er hiezu nicht

verpflichtet gewesen wäre.
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